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Entschädigungssatzung 2024 
 

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel in ihrer Sitzung am ____________ folgende Entschädigungssatzung beschlos-
sen: 

 
 

§ 1 
Verdienstausfall 

 
(1) Stadtverordnete, Mitglieder des Magistrats, des Ausländerbeirates, des Senioren-

beirates und andere ehrenamtlich Tätige erhalten, wenn ihnen nachweisbar ein 
Verdienstausfall entsteht, zur pauschalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen Betrag 
von EURO 15,00 pro Stunde der Tätigkeit (Durchschnittssatz) der Stadtverordne-
tenversammlung, des Magistrates, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem 
sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören 
oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Stadt entsandt worden sind. Den 
erforderlichen Nachweis der Entstehung eines Verdienstausfalles für Zeiten, in de-
nen entschädigungspflichtige Sitzungen durchgeführt werden, haben die ehrenamt-
lich Tätigen zu Beginn der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gegenüber 
dem/der Stadtverordnetenvorsteher/in zu führen. Sie sind verpflichtet, diesen Nach-
weis zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut zu führen und spätere Änderun-
gen unverzüglich anzuzeigen. 
 

(2) Hausfrauen und Hausmänner erhalten diesen Satz ohne Nachweis, wenn die Tätig-
keit vor 17:00 Uhr beginnt. Die Tätigkeit als Hausfrau bzw. Hausmann ist zu Beginn 
der Wahlzeit der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung anzu-
zeigen. Im Übrigen gilt Abs. 1 S. 3 entsprechend. 
 

(3) Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen 
ohne eigenes oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Er-
werbstätigkeit, die den ehelichen, eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen. 
 

(4) Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Abs. 1 der tatsächlich entstan-
dene und nachgewiesene Verdienstausfall zu ersetzen. Das gilt auch für erforderli-
che Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung 
von betreuungsbedürftigen Personen entstehen. 
 

(5) Selbständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Ver-
dienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfall-
pauschale je Stunde beträgt 100 €. Die Verdienstausfallpauschale darf monatlich 
einen Betrag von 500 € nicht übersteigen. 

 
 

§ 2  
Fahrtkosten 

 
(1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und 

nachgewiesenen Fahrtkosten anlässlich der Teilnahme und der unmittelbaren Vor-
bereitung von Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates, des 
Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, 
Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Ver-
treter der Gemeinde entsandt worden sind. Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges 
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bemisst sich der Ersatz der Fahrtkosten nach den Sätzen des Hessischen Reise-
kostengesetzes für die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges. 
 

(2) Erstattungsfähige Fahrtkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom 
Wohnort zum Sitzungsort. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort 
als dem Wohnort erforderlich, werden die Fahrtkosten nur ersetzt, soweit sie ver-
hältnismäßig sind und die Notwendigkeit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. 
Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen. 

 
 

§ 3  
Aufwandsentschädigungen 

 
(1) Ehrenamtlich Tätige, insbesondere also Stadtverordnete, ehrenamtliche Stadträtin-

nen und Stadträte, Mitglieder des Ausländerbeirates, gewählte Mitglieder einer Be-
triebskommission, Mitglieder des Seniorenbeirates, sachkundige Bürger/innen einer 
Kommission und Mitglieder eines Wahlausschusses erhalten neben dem Ersatz des 
Verdienstausfalles und der Fahrtkosten für jede Teilnahme an einer Sitzung des 
Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsord-
nung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Stadt entsandt 
worden sind, eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld in Höhe von EURO 
30,00. Hierzu zählt auch die Teilnahme an elektronischen Sitzungen. Entstehen für 
eine/n ehrenamtlich Tätige/n an einem Kalendertag mehrere Sitzungsgeldansprü-
che, so wird der Anspruch auf den zweifachen Satz begrenzt. Sie erhalten weiter-
gehend einen Parkkostenzuschuss von pauschal EURO 5,- pro Sitzung. Der Park-
kostenzuschuss entfällt bei elektronischer Teilnahme. 
 

(1a) Die Regelung des Absatzes 1 gilt auch für Mitglieder sämtlicher anderen Personen-
zusammenschlüsse, die nicht HGO- oder KWG-Gremien sind, aber auf Geheiß der 
Stadt, sei es Magistrat, Stadtverordnetenversammlung o.ä. tätig sind, z.B. der Ar-
beitskreis ÖPNV. 
 

(2) Ehrenamtlich Tätige bei Wahlen am Wahltag, also Mitglieder eines Wahlvorstandes 
und Briefwahlvorstandes bei Kommunalwahlen, Wahlen für den/die Bürgermeis-
ter/in, Bürgerentscheiden, Seniorenbeiratswahlen u.a. erhalten für ihre Tätigkeit eine 
Aufwandsentschädigung als Erfrischungsgeld in Höhe von EURO 75,00. Finden 
zwei oder mehr Wahlen gleichzeitig statt, erhöht sich das Erfrischungsgeld auf ins-
gesamt EURO 100,00. 
 
Die ehrenamtlichen Mitglieder eines Auszählungswahlvorstandes bei einer Kommu-
nalwahl erhalten ebenfalls ein erhöhtes Erfrischungsgeld in Höhe von EURO 75,00 
für ihre Tätigkeit. 
 
Für Schulungen ehrenamtlich Tätiger anlässlich von Wahlen wird ein Sitzungsgeld 
von 30,00 EURO gewährt. 
 

(3) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 wird für den höheren Aufwand bei der 
Wahrnehmung besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese 
beträgt für 

 - den/die Stadtverordnetenvorsteher/in EURO 200,00 
 - eine/ein stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in EURO 100,00 
 - die ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte EURO 100,00 
 - eine/ein Ausschussvorsitzende/r EURO 70,00 
 - eine/ein stellvertretende/r Ausschussvorsitzende/r  EURO 70,00 
 - eine/einen Fraktionsvorsitzende/n i.S.d. § 36 a HGO EURO 70,00 
 - einen/eine stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r i.S.d. § 36 a  EURO 70,00 
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  HGO 
 - die/den Vorsitzende/n des Ausländerbeirates und des 

  Seniorenbeirates 
EURO 70,00 

 - die/den stellvertretende/n Vorsitzende/n des Ausländerbeirates 
  und des Seniorenbeirates 
 

EURO 70,00 

 Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonates, in dem 
die ehrenamtlich Tätigen die besondere Funktion antreten. Abweichend davon ent-
steht der Anspruch für Ausschussvorsitzende und die/den Vorsitzende/n des Aus-
länderbeirates bzw. des Seniorenbeirates nur für Monate, in denen das entspre-
chende Gremium tatsächlich tagt. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonates, in 
dem sie aus der Funktion scheiden. Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktio-
nen wahr, für die Anspruch auf Erhöhungen besteht, so stehen ihnen die Erhöhun-
gen für alle Funktionen zu. 
Der Anspruch für Stellvertreter/innen entsteht pauschaliert für den Bezugsmonat 
des Vertretungsfalles und anstatt des Anspruchs des/der vertretenen Vorsitzenden. 
Die Wahrnehmung der Stellvertretungsfunktion ist in den Sitzungsniederschriften zu 
dokumentieren. 
 

(4) Vertritt ein/e ehrenamtliche/r Erste Stadträtin / Erster Stadtrat im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall den Bürgermeister in seinen Amtsgeschäften, erhält er/sie eine weite-
re Aufwandsentschädigung von EURO 75,00 pro Tag der Vertretung. Vertritt ein 
ehrenamtliches Magistratsmitglied den/die Bürgermeister/in, erhält es für jeden Tag 
der Vertretung eine weitere Aufwandsentschädigung von EURO 75,00 pro Tag der 
Vertretung. Das gleiche gilt, falls der/die Stadtverordnetenvorsteher/in oder de-
ren/dessen Vertretung im Einvernehmen bzw. nach Absprache mit dem/der Bür-
germeister/in für diese/n Repräsentationsaufgaben wahrnimmt. 
 

(5) Schriftführer/innen erhalten für jede Teilnahme an einer Sitzung, auch bei der Teil-
nahme an elektronischen Sitzungen, eine Aufwandsentschädigung von EURO 5,00 
pro angefangenen 10 Minuten einer Sitzung, mindestens aber EURO 30,00. Sie 
erhalten weitergehend einen Parkkostenzuschuss von pauschal EURO 5,- pro Sit-
zung. Der Parkkostenzuschuss entfällt bei elektronischer Teilnahme. 
 

(6) Die/der ehrenamtliche Erste Stadträtin / Erster Stadtrat erhält bei Ausübung eigener 
Zuständigkeiten eine monatliche Aufwandentschädigungspauschale in Höhe des 
jeweils geltenden Höchstsatzes für eine geringfügige Beschäftigung. Gesonderte 
Aufwandsentschädigungen nach Absatz 4 entfallen dann. 

 
 

§ 4  
Fraktionssitzungen 

 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie 

gem. § 36 a Abs. 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstausfalles 
und der Fahrtkosten gem. §§ 1 und 2 dieser Satzung. 
 

(2) Daneben wird den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung pauschal für die 
Fraktionsarbeit, z.B. Teilnahme an Fraktionssitzungen eine monatliche Pauschale 
von EURO 40,00 gewährt. Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des 
Kalendermonates der Zugehörigkeit zu einer Fraktion. Er erlischt mit Ablauf des 
Kalendermonates, in dem die Fraktionszugehörigkeit endet. 
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§ 5  
Dienstreisen 

 
(1) Bei Dienstreisen erhalten Stadtverordnete, Stadträtinnen und Stadträte, Mitglieder 

des Ausländerbeirates und sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstaus-
falles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. Weitere Reisekosten sind nach dem 
Hessischen Reisekostengesetz zu erstatten. 
 

(2) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die/der Vorsitzende der Stadt-
verordnetenversammlung die Dienstreise genehmigt hat. Die/der Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung entscheidet über ihre/seine eigene Teilnahme selbst. 
In Zweifelsfällen hat sie oder er die Entscheidung der Stadtverordnetenversamm-
lung anzurufen.  
Dienstreisen von Stadträtinnen und Stadträten werden von der/dem Bürgermeis-
ter/in genehmigt. Die/der Bürgermeister/in entscheidet über ihre/seine eigene Teil-
nahme selbst. 
 

(3) Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der eh-
renamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat gilt Abs. 1 entsprechend. Die Genehmi-
gung nach Abs. 2 kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen des § 35 a 
Abs. 4 Satz 2 HGO nicht vorliegen. 

 
 

§ 6  
Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist 

 
(1) Die Ansprüche auf die Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertrag-

bar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet 
werden. 
 

(2) Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres bei dem Magistrat 
schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sit-
zung oder der Veranstaltung bzw. des Monats. 

 
 

§ 7  
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 01.06.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Entschädigungs-
satzung der Stadt Bruchköbel vom 06.03.2012 außer Kraft. 
 
 




